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Gesamte Rechtsvorschrift für Firmenbuchgesetz, Fassung vom 18.11.2011 

Langtitel 

Firmenbuchgesetz (FBG) 
StF: BGBl. Nr. 10/1991 (NR: GP XVIII IA 9/A AB 23 S. 5. BR: AB 4004 S. 535.) 
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Text 

1. ABSCHNITT 

Firmenbuch 

§ 1. (1) Das Firmenbuch besteht aus dem Hauptbuch und der Urkundensammlung. 

(2) Das Firmenbuch dient der Verzeichnung und Offenlegung von Tatsachen, die nach diesem 
Bundesgesetz oder nach sonstigen gesetzlichen Vorschriften einzutragen sind. 

Hauptbuch 

§ 2. Das Hauptbuch ist zur Eintragung der folgenden Rechtsträger bestimmt: 

 1. Einzelunternehmer; 

 2. offene Gesellschaften; 
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 3. Kommanditgesellschaften; 

 4. Aktiengesellschaften; 

 5. Gesellschaften mit beschränkter Haftung; 

 6. Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften; 

 7. Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit; 

 8. Sparkassen; 

 9. Privatstiftungen; 

 10. Europäische wirtschaftliche Interessensvereinigungen; 

 11. Europäische Gesellschaften (SE); 

 12. Europäische Genossenschaften (SCE); 

 13. sonstige Rechtsträger, deren Eintragung gesetzlich vorgesehen ist. 

Allgemeine Eintragungen 

§ 3. (1) Bei allen Rechtsträgern sind einzutragen: 

 1. die Firmenbuchnummer; 

 2. die Firma; 

 3. die Rechtsform; 

 4. der Sitz und die für Zustellungen maßgebliche Geschäftsanschrift; falls die Bezeichnung des 
Sitzes nicht mit dem Namen der politischen Gemeinde übereinstimmt, ist außerdem die 
politische Gemeinde, in der der Sitz liegt, anzugeben; 

 4a. der Umstand, dass eine für Zustellungen maßgebliche Geschäftsanschrift unbekannt ist; 

 5. eine kurze Bezeichnung des Geschäftszweigs nach eigener Angabe; 

 6. Zweigniederlassungen mit ihrem Ort, der für Zustellungen maßgeblichen Geschäftsanschrift und 
ihrer Firma, wenn sie vor der Firma der Hauptniederlassung abweicht; 

 7. der Tag der Feststellung der Satzung bzw. des Abschlusses des Gesellschaftsvertrags; 

 8. Name und Geburtsdatum des Einzelunternehmers, bei anderen Rechtsträgern ihrer 
vertretungsbefugten Personen sowie der Beginn und die Art ihrer Vertretungsbefugnis; 

 9. bei Prokuristen deren Name und Geburtsdatum sowie der Beginn und die Art ihrer 
Vertretungsbefugnis; 

 10. Vereinbarungen nach § 38 Abs. 4 UGB; 

 11. die Dauer des Unternehmens, wenn sie begrenzt ist; 

 12. bei Abwicklung (Liquidation) Name und Geburtsdatum der Abwickler (Liquidatoren) sowie der 
Beginn und die Art ihrer Vertretungsbefugnis; 

 13. die im Exekutions- und Insolvenzrecht zur Eintragung in das Firmenbuch vorgesehenen 
Verfügungsbeschränkungen, deren Aufhebung und die Namen der gesetzlichen Vertreter; 

 14. Eintragungen im Insolvenzverfahren gemäß § 77a Abs.1 IO; 

 14a. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 58/2010) 

 15. Vorgänge, durch die ein Betrieb oder Teilbetrieb übertragen wird sowie deren Rechtsgrund; die 
Eintragungen sind sowohl beim Erwerber als auch beim Veräußerer vorzunehmen; 

 16. sonstige Eintragungen, die gesetzlich vorgesehen sind. 

(2) Bei der Eintragung natürlicher Personen ist auch deren Anschrift ersichtlich zu machen. 

(3) Wenn ein Rechtsträger dies beantragt, ist auch die Adresse seiner Internetseite einzutragen. 

Besondere Eintragungen 

§ 4. Bei Einzelunternehmern und eingetragenen Personengesellschaften sind ferner einzutragen: 

 1. Ehepakte; 

 2. die Bestellung eines Sachwalters,  und das Verlassenschaftsprovisorium (§ 32 UGB); 

 3. Substitutionen und Anordnungen, die ihnen nach den §§ 707 bis 709 ABGB gleichzuhalten sind; 

bei eingetragenen Personengesellschaften außerdem: 

 4. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 120/2005) 

 5. Name und Geburtsdatum der nicht vertretungsbefugten unbeschränkt haftenden Gesellschafter, 
gegebenenfalls ihre Firmenbuchnummer; 

 6. Name und Geburtsdatum der Kommanditisten, die Höhe ihrer Haftsummen, gegebenenfalls ihre 
Firmenbuchnummer sowie ein Nachfolgevermerk; 
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 7. der Tag der Einreichung des Jahres- und Konzernabschlusses sowie deren Abschlußstichtag, falls 
die Einreichung des Jahresabschlusses oder des Konzernabschlusses vorgeschrieben ist. 

§ 5. Bei Aktiengesellschaften und Gesellschaften mit beschränkter Haftung sind ferner einzutragen: 

 1. Name und Geburtsdatum des Vorsitzenden seiner Stellvertreter und der übrigen Mitglieder des 
Aufsichtsrats; 

 2. die Höhe des Grund- oder Stammkapitals, dessen Erhöhung oder Herabsetzung und die darauf 
gerichteten Beschlüsse sowie bei Aktiengesellschaften die Art der Aktien (Nennbetragsaktien 
oder Stückaktien) und bei Stückaktien deren Zahl; 

 3. der Tag der Einreichung des Jahres- und Konzernabschlusses (§§ 277 bis 280 UGB) sowie deren 
Abschlußstichtag; 

 4. die Verschmelzung in den Fällen der §§ 219 ff Aktiengesetz 1965, die Vermögensübertragung in 
den Fällen der §§ 235 ff Aktiengesetz 1965, die Umwandlung in den Fällen der §§ 239 ff 
Aktiengesetz 1965 und nach dem UmwG, die Verschmelzung nach §§ 96 ff GmbHG, die 
Spaltung nach dem SpaltG sowie die grenzüberschreitende Verschmelzung nach dem EU-
VerschG; 

 4a. die beabsichtigte Verschmelzung durch Übertragung des Vermögens der Gesellschaft auf eine 
Kapitalgesellschaft oder eine Europäische Gesellschaft (SE) mit Sitz im Ausland und die 
Erfüllung der Gründungsbedingungen für die beabsichtigte Gründung einer Holding-SE; 

 4b. bei börsenotierten Aktiengesellschaften (§ 3 AktG) der Umstand der Börsenotierung und die 
Adresse der Internetseite der Gesellschaft; 

 5. Urteile, durch die eine Aktiengesellschaft, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder ein in 
das Firmenbuch eingetragener Beschluß der Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft oder 
der Generalversammlung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung rechtskräftig für nichtig 
erklärt werden; 

 6. bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung außerdem Name und Geburtsdatum der 
Gesellschafter, gegebenenfalls ihre Firmenbuchnummer sowie ihre Stammeinlagen und die 
darauf geleisteten Einzahlungen; gehören alle Anteile an einer Aktiengesellschaft alleine oder 
neben der Gesellschaft einem Aktionär, dieser Umstand sowie sein Name, gegenenfalls sein 
Geburtsdatum bzw. seine Firmenbuchnummer. 

§ 5a. Bei Europäischen Gesellschaften (SE) sind die für Aktiengesellschaften gemäß § 5 
vorgesehenen Angaben, bei Europäischen Genossenschaften (SCE) sind die für Genossenschaften gemäß 
§ 6 vorgesehenen Angaben sowie jeweils folgende weitere Angaben einzutragen: 

 1. im Fall der Sitzverlegung nach Österreich die bisherige Firma, der bisherige Sitz, das Register, 
bei dem die Europäische Gesellschaft (SE) bzw. die Europäische Genossenschaft (SCE) geführt 
wurde, und die bisherige Nummer der Eintragung in dieses Register; 

 2. die beabsichtigte Verlegung des Sitzes in einen anderen Mitgliedstaat; 

 3. bei der Eintragung der Mitglieder des Verwaltungsrats (§ 3 Z 8) auch eine allfällige Funktion als 
Vorsitzender, Stellvertreter des Vorsitzenden oder geschäftsführender Direktor. 

§ 6. (1) Bei Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften sind ferner einzutragen: 

 1. das Datum des Genossenschaftsvertrags; 

 2. die Höhe des Geschäftsanteils und des Haftungsbetrags sowie die Art der Haftung der 
Genossenschafter; 

 3. die Art und Weise der von der Genossenschaft ausgehenden Bekanntmachungen; 

 4. die Verschmelzung nach dem Genossenschaftsverschmelzungsgesetz; 

 4a. die beabsichtigte Verschmelzung durch Übertragung des Vermögens der Genossenschaft auf eine 
Europäische Genossenschaft (SCE) mit Sitz im Ausland; 

 5. die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Revisionsverband oder die Befreiung von der 
Verbandspflicht; 

 6. die Durchführung der Revision und die Zeit, während welcher sie vorgenommen wurde, sowie 
der Tag der Einreichung eines Mängelberichts; 

 7. der Abschlußstichtag sowie der Tag der Einreichung des Jahres- und Konzernabschlusses 
(§§ 277 bis 280 UGB), falls die Einreichung des Jahresabschlusses oder des Konzernabschlusses 
vorgeschrieben ist. 

(2) Eintragungen gemäß Abs. 1 Z 6 und 7 gelten als bekanntgemacht und müssen nicht veröffentlicht 
werden. 
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§ 7. Bei Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit sind ferner einzutragen: 

 1. die Höhe des Gründungsfonds und der Tag, an dem der Geschäftsbetrieb erlaubt worden ist; 

 2. die Verschmelzung nach § 59 VAG, die Vermögensübertragung nach § 60 VAG und die 
Umwandlung nach § 61 VAG; 

 3. Urteile, durch die ein in das Firmenbuch eingetragener Beschluß des obersten Organs eines 
Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit rechtskräftig für nichtig erklärt wird. 

§ 8. Bei Sparkassen ist ferner die Verschmelzung nach § 25 SpG einzutragen. 

§ 9. Bei allen Rechtsträgern mit Ausnahme der Einzelunternehmer sind die Auflösung und 
Fortsetzung, bei eingetragene Personengesellschaften die Auflösung auch dann, wenn gleichzeitig ein 
neuer Rechtsträger eingetragen wird, einzutragen. 

Änderungen (Löschungen) 

§ 10. (1) Änderungen eingetragener Tatsachen sind, unbeschadet sonstiger gesetzlicher Vorschriften, 
beim Gericht unverzüglich anzumelden; das Gericht hat die Eintragungen entsprechend zu ändern, im 
Fall ihrer Unzulässigkeit zu löschen. 

(2) Ist oder wird eine Eintragung in das Firmenbuch wegen Mangels einer wesentlichen 
Voraussetzung unzulässig, so kann sie das Gericht von Amts wegen löschen. 

(3) Liegen bei einer Aktiengesellschaft die Voraussetzungen des § 216 Abs. 1 AktG vor, so hat das 
Gericht die Nichtigkeit der Gesellschaft einzutragen. Dies gilt sinngemäß auch für Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung. 

(4) Das Gericht hat die Eintragung nach § 3 Z 14a auf Antrag oder von Amts wegen zu löschen, 
wenn glaubhaft gemacht wird, dass die Voraussetzungen für die Zurückweisung nach § 63 IO nicht 
gegeben waren oder nicht mehr gegeben sind. 

Vereinfachte Anmeldung 

§ 11. Anmeldungen, die die für Zustellungen maßgebliche Geschäftsanschrift, den Geschäftszweig, 
die Börsenotierung, die Adresse der Internetseite, den Vorsitzenden, seine Stellvertreter und die übrigen 
Mitglieder des Aufsichtsrats sowie die Gesellschafter einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, deren 
Stammeinlagen oder die darauf geleisteten Einzahlungen betreffen, bedürfen nicht der beglaubigten 
Form. Es genügt die Unterfertigung namens des Rechtsträgers durch vertretungsbefugte Personen in der 
zur Vertretung notwendigen Anzahl. 

Urkundensammlung 

§ 12. (1) Urkunden, auf Grund deren eine Eintragung im Hauptbuch vorgenommen wird oder für die 
die Aufbewahrung bei Gericht angeordnet ist, sind in die Urkundensammlung aufzunehmen. Dies gilt 
auch für die Anmeldung, wenn diese selbst Grundlage der Eintragung ist. Wird eine Urkunde mehrfach 
vorgelegt, so ist sie nur einmal in die Urkundensammlung aufzunehmen. 

(2) Den Urkunden in deutscher Sprache können beglaubigte Übersetzungen der Urkunden in eine 
Amtssprache der Europäischen Gemeinschaft angeschlossen werden. Auf die Übersetzungen ist in der 
Datenbank des Firmenbuchs in geeigneter Weise hinzuweisen. Im Fall einer Abweichung zwischen den 
in deutscher Sprache offen gelegten Urkunden und Angaben und diesen Übersetzungen können letztere 
Dritten nicht entgegengehalten werden; diese können sich jedoch auf diese Übersetzungen berufen, es sei 
denn, derjenige, der die Urkunden eingereicht hat, weist nach, dass ihnen die deutsche Fassung bekannt 
war. 

Mitteilungspflichten 

§ 13. (1) Die Gerichte und Verwaltungsbehörden, die Staatsanwaltschaften, die zuständigen 
gesetzlichen Interessenvertretungen, sowie die Notare als Gerichtskommissäre in Verlassenschaftssachen 
haben die zu ihrer Kenntnis gelangenden Fälle einer unrichtigen, unvollständigen oder unterlassenen 
Anmeldung oder Eintragung dem Gericht unverzüglich mitzuteilen. 

(2) Die Gewerbebehörde ist verpflichtet, bei den nach § 2 eingetragenen Rechtsträgern den 
Gewerberechtswortlaut, Gewerbeinhaber, gewerberechtlichen Geschäftsführer oder Pächter, 
Fortbetriebsberechtigten, Standort und die Zwangsverpachtung oder Zwangsverwaltung sowie alle 
Änderungen und Löschungen der oben genannten Daten unverzüglich dem Gericht mitzuteilen. Dieser 
Mitteilungspflicht ist durch Verknüpfung der Daten des Zentralen Gewerberegisters mit der Datenbank 
des Firmenbuchs nachzukommen. 
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Befassung der zuständigen gesetzlichen Interessenvertretung 

§ 14. (1) Das Gericht kann in Zweifelsfällen zur Vermeidung unrichtiger Eintragungen die 
zuständige gesetzliche Interessenvertretung befassen. 

(2) Hat das Gericht die Interessenvertretung um eine Stellungnahme zu einer 
Eintragungsvoraussetzung, etwa zur Zulässigkeit des Firmenwortlauts, ersucht, und die 
Interessenvertretung binnen einer vom Gericht gesetzten, mindestens vierzehntägigen Frist keine 
Stellungnahme abgegeben, so ist anzunehmen, daß die Interessenvertretung die entsprechende 
Eintragungsvoraussetzung bejaht. 

(3) Die zuständigen gesetzlichen Interessenvertretungen, bei Eintragungen von Erwerbs- oder 
Wirtschaftsgenossenschaften die hiefür gesetzlich zuständigen Revisionsverbände, haben das Gericht bei 
der Vermeidung unrichtiger Eintragungen, bei der Berichtigung und Vervollständigung des Firmenbuchs 
sowie beim Einschreiten wegen unzulässigen Firmengebrauchs zu unterstützen; sie können zu diesem 
Zweck Anträge stellen und Rechtsmittel erheben. 

2. ABSCHNITT 

Verfahren 

Allgemeines 

§ 15. (1) Soweit nichts anderes bestimmt ist, sind die allgemeinen Bestimmungen des 
Außerstreitgesetzes, ausgenommen die §§ 72 bis 77 über das Abänderungsverfahren, anzuwenden. 

(2) Rechtsträger, die ihre Rechtspersönlichkeit erst durch die Eintragung in das Firmenbuch 
erlangen, sind im Verfahren über die erste Eintragung parteifähig und von den vorgesehenen Organen zu 
vertreten. 

Eintragungsbegehren 

§ 16. (1) Die Anmeldung hat die begehrte Eintragung bestimmt zu bezeichnen. Eine Anmeldung 
zum Firmenbuch ist in der Regel schriftlich einzubringen; nur unter berücksichtigungswürdigen 
Umständen kann eine Anmeldung zu Protokoll erklärt werden. 

(2) Wurde bereits eine Gewerbeberechtigung erteilt, so ist bei der ersten Anmeldung zum 
Firmenbuch auch das Ordnungsmerkmal der erteilten Gewerbeberechtigung anzuführen. 

Verbesserung 

§ 17. (1) Ist eine Anmeldung zur Eintragung in das Firmenbuch unvollständig oder steht der 
Eintragung ein sonstiges behebbares Hindernis entgegen, so hat das Gericht dem Antragsteller die 
Behebung des Mangels aufzutragen, erforderlichenfalls die hiefür notwendigen Anleitungen zu geben und 
eine angemessene Frist zu setzen; war die Anmeldung gesetzlich befristet und wird der Mangel innerhalb 
der vom Gericht gesetzten Frist behoben, so ist die Anmeldung als am Tag ihres ersten Einlangens 
überreicht anzusehen. 

(2) Ein Beschluß nach Abs. 1 kann durch ein abgesondertes Rechtsmittel nicht angefochten werden. 

Verständigung 

§ 18. Soll durch eine Verfügung des Gerichts in Rechte eines in das Firmenbuch Eingetragenen 
eingegriffen werden, so ist dieser hievon zu verständigen; das Gericht hat ihn hiebei unter Setzung einer 
angemessenen, mindestens vierzehntägigen Frist zur Äußerung aufzufordern und kann im Falle der 
Nichtäußerung annehmen, daß er der beabsichtigten Verfügung keine Einwendungen entgegensetzt; die 
Aufforderung hat den Hinweis auf diese Rechtsfolge zu enthalten. Dies gilt jedoch nicht in den Fällen des 
§ 24. Die §§ 8 Abs. 2 und 15 des Außerstreitgesetzes sind nicht anzuwenden. 

Unterbrechung des Verfahrens 

§ 19. (1) Hängt die Entscheidung über eine Eintragung oder Änderung (Löschung) ganz oder zum 
Teil vom Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses ab, das Gegenstand eines anderen 
anhängigen Gerichtsverfahrens ist oder das in einem anhängigen Verwaltungsverfahren festzustellen ist, 
so kann das Gericht anordnen, daß sein Verfahren so lange unterbrochen wird, bis in Ansehung dieses 
Rechtsverhältnisses eine rechtskräftige Entscheidung vorliegt. 

(2) Das Gericht hat von einer Unterbrechung abzusehen oder sie aufzuheben und auf Grund der 
Aktenlage zu entscheiden, wenn das rechtliche oder wirtschaftliche Interesse an einer raschen Erledigung 
erheblich überwiegt. 

(3) Die Abweisung oder Zurückweisung eines Antrags auf Unterbrechung kann nicht angefochten 
werden. 



 Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at Seite 6 von 14 

Entscheidung des Gerichts 

§ 20. (1) Der Beschluss des Gerichts über die Eintragung hat auch deren Wortlaut zu enthalten. Eine 
Begründung kann auch dann unterbleiben, wenn keine der nach § 18 zu verständigenden Personen der 
Eintragung Einwendungen entgegengesetzt hat. Der Beschluss ist sofort zu vollziehen, außer es wird im 
Beschluss der Vollzug erst nach Rechtskraft ausdrücklich angeordnet. 

(2) Der Beschluß des Rechtsmittelgerichts, mit dem eine Eintragung rechtskräftig geändert oder 
aufgehoben wird, ist vom Gericht erster Instanz zu vollziehen. 

Zustellungen 

§ 21. (1) Der Beschluß über die Eintragung ist dem Antragsteller, der zuständigen gesetzlichen 
Interessenvertretung, bei Eintragungen von Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften dem zuständigen 
gesetzlichen Revisionsverband und dem Betroffenen zuzustellen. 

(2) Für Parteien, denen der Beschluss über die Eintragung nicht nach Abs. 1 zuzustellen ist, treten 
die Folgen der Zustellung mit der öffentlichen Bekanntmachung ein. 

(3) Misslingt eine Zustellung an der für Zustellungen maßgeblichen Geschäftsanschrift (§ 3 Z 4), 
weil dort keine Abgabestelle besteht und eine andere nicht festgestellt werden kann, so ist zunächst die 
Zustellung an den dem Gericht bekannten Privatanschriften des Unternehmers bzw. der Mitglieder des 
vertretungsbefugten Organs der sonstigen Rechtsträger und eines Prokuristen zu versuchen. Bleibt dies 
gleichfalls erfolglos, so kann diese Zustellung wie alle weiteren Zustellungen durch Aufnahme in die 
Ediktsdatei (im Sinn des § 25 Zustellgesetz) erfolgen; hierauf ist in der öffentlichen Bekanntmachung 
hinzuweisen. Die Zustellung gilt als bewirkt, wenn zwei Wochen seit Aufnahme in die Ediktsdatei 
verstrichen sind. Das Gericht hat den Umstand, dass eine für Zustellungen maßgebliche 
Geschäftsanschrift unbekannt ist, von Amts wegen in das Firmenbuch einzutragen (§ 3 Z 4a). 

(4) Bekanntmachungen nach Abs. 3 sind ein Jahr lang abfragbar zu halten. 

(5) Sonstige gesetzliche Zustellungsanordnungen bleiben unberührt. 

Benachrichtigungen 

§ 22. (1) Von allen Eintragungen ist das Finanzamt für Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel 
zu benachrichtigen. Der Bundesminister für Justiz wird ermächtigt, nach Maßgabe der technischen und 
personellen Möglichkeiten sowie unter Bedachtnahme auf die wirtschaftliche Vertretbarkeit im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen anzuordnen, daß diese Benachrichtigungen auf 
elektronischem Wege erfolgen; er kann hiebei zur Vereinfachung von Verwaltungsabläufen bestimmen, 
auf welche Daten die Benachrichtigungspflicht beschränkt wird und an welche Organisationseinheiten 
diese Daten zu übermitteln sind. 

(2) Die Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft ist zu benachrichtigen 

 a) von der Eintragung eines unbeschränkt haftenden Gesellschafters einer eingetragenen 
Personengesellschaft sowie des Geschäftsführers einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
und von der Löschung solcher Eintragungen, jeweils unter Anführung des Tages, an dem die 
Anmeldung bei Gericht eingelangt ist; 

 b) von der Eintragung eines Gesellschafters einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung und der 
Löschung solcher Eintragungen; 

 c) von Änderungen der Firma, der Rechtsform und des Sitzes einer eingetragenen 
Personengesellschaft oder einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung. 

(2a) Von allen Eintragungen ist die Oesterreichische Nationalbank, soweit sie diese Daten für ihr 
gesetzlich oder gemeinschaftsrechtlich zugewiesene Aufgaben benötigt, zu benachrichtigen. Der 
Bundesminister für Justiz wird ermächtigt, nach Maßgabe der technischen und personellen Möglichkeiten 
anzuordnen, dass diese Benachrichtigungen gegen Kostenersatz auf elektronischem Weg erfolgen. 

(3) Diese Benachrichtigungen sind nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten auf 
automationsunterstütztem Weg durchzuführen. 

Einschreiten von Notaren 

§ 23. Ist die zu einer Eintragung erforderliche Erklärung von einem Notar beurkundet oder 
beglaubigt, so gilt dieser als ermächtigt, im Namen des zur Anmeldung Verpflichteten die Eintragung zu 
beantragen. Der Notar ist auch berechtigt, Zustellungen in Empfang zu nehmen und Rechtsmittel zu 
erheben. 
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Zwangsstrafen 

§ 24. (1) Wer verpflichtet ist, eine Anmeldung, eine Zeichnung der Namensunterschrift oder eine 
Einreichung von Schriftstücken zum Firmenbuch vorzunehmen, oder wer eine ihm nicht zustehende 
Firma gebraucht, ist vom Gericht durch Zwangsstrafen bis zu 3 600 Euro anzuhalten, seine Verpflichtung 
zu erfüllen bzw. den Gebrauch der Firma zu unterlassen. 

(2) Kommt der Betroffene einer gerichtlichen Anordnung nach Abs. 1 innerhalb von zwei Monaten 
nach Eintritt der Rechtskraft des Beschlusses über die Verhängung der Zwangsstrafe nicht nach, so ist 
eine weitere Zwangsstrafe bis zu 3 600 Euro zu verhängen und – wurde zuvor bereits einmal nach diesem 
Absatz vorgegangen – der Beschluss über die verhängte Zwangsstrafe zu veröffentlichen. Eine 
wiederholte Verhängung von Zwangsstrafen ist zulässig. 

(3) Vor Verhängung der ersten Zwangsstrafe ist der Betroffene aufzufordern, die Verpflichtung zu 
erfüllen bzw. den Gebrauch der Firma zu unterlassen oder darzutun, dass die Verpflichtung nicht besteht 
bzw. der Gebrauch der Firma rechtmäßig ist, und eine konkrete Zwangsstrafe für den Fall der 
Nichtbefolgung anzudrohen. Diese Aufforderung ist wie eine Klage zuzustellen. 

(4) Das Gericht kann anstelle der Androhung einer Zwangsstrafe (Abs. 3) mit Zwangsstrafverfügung 
im Bereich des für den Pflichtverstoß vorgesehenen Strafrahmens vorgehen, wenn der Pflichtverstoß 
anhand der Umstände naheliegt; diesfalls sind die Bestimmungen des § 283 Abs. 2 und 3 UGB 
sinngemäß anzuwenden. 

(5) Kommen die gesetzlichen Vertreter einer mittelgroßen (§ 221 Abs. 2 UGB) Kapitalgesellschaft 
ihren Verpflichtungen auch nach Verhängung einer weiteren Zwangsstrafe nicht nach, so beträgt der 
Höchstbetrag nach Abs. 2 das Dreifache, kommen die gesetzlichen Vertreter einer großen (§ 221 Abs. 3 
UGB) Kapitalgesellschaft ihren Verpflichtungen auch nach Verhängung einer weiteren Zwangsstrafe 
nicht nach, beträgt dieser Höchstbetrag das Sechsfache. Als Grundlage für die Größenklasse kann der 
zuletzt vorgelegte Jahresabschluss herangezogen werden. Eine verhängte Zwangsstrafe ist auch dann zu 
vollstrecken, wenn der gerichtlichen Anordnung nachgekommen wurde oder deren Erfüllung unmöglich 
geworden ist. 

Berichtigungen 

§ 26. (1) Schreibfehler und andere offenbare Unrichtigkeiten einer Eintragung sind auf Antrag oder 
von Amts wegen zu berichtigen. 

(2) Eine öffentliche Bekanntmachung kann unterbleiben, wenn die Berichtigung einen offensichtlich 
unwesentlichen Punkt der Eintragung betrifft. 

Anträge 

§ 27. Der Bundesminister für Justiz kann für die Einbringung von Anträgen zum Firmenbuch mit 
Verordnung die Verwendung von amtlichen Formularen anordnen, um eine zweckmäßige Behandlung 
der Anträge zu ermöglichen. 

3. ABSCHNITT 

Bestimmungen für das ADV-Firmenbuch 

Umstellung des Firmenbuchs auf ADV 

§ 28. Der Bundesminister für Justiz wird ermächtigt, die Umstellung des Firmenbuchs auf 
automationsunterstützte Datenverarbeitung (ADV) nach Maßgabe der technischen und personellen 
Möglichkeiten sowie unter Bedachtnahme auf die wirtschaftliche Vertretbarkeit anzuordnen; dies auch 
nur für bestimmte Gerichte, bestimmte Rechtsträger nach § 2 oder bestimmte Teile des Firmenbuchs. 

Datenbank des Firmenbuchs 

§ 29. Das Hauptbuch und die Urkundensammlung sind durch Speicherung in einer Datenbank zu 
führen (Datenbank des Firmenbuchs). 

Firmenbuchnummer 

§ 30. In der Datenbank des Firmenbuchs ist jeder Rechtsträger nach § 2 jeweils unter einer 
fortlaufenden Nummer zu führen. 

Löschung von Eintragungen 

§ 31. Zu löschende Eintragungen sind in der Datenbank des Firmenbuchs entsprechend zu 
kennzeichnen und müssen weiter abfragbar bleiben (§ 33 Abs. 4). 
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Vollzug 

§ 32. (1) In die Eintragung ist ein Verweis auf den zugrundeliegenden Gerichtsbeschluß und das 
Datum des Vollzugs der Eintragung aufzunehmen. 

(2) Nach dem Vollzug dürfen Eingabefehler nur noch im Verfahren nach § 26 berichtigt werden. 

Auszüge und Einsichtnahme bei Gericht 

§ 33. (1) Die Einsicht in das Hauptbuch (§ 9 UGB) ist durch Ausdrucke (Firmenbuchauszüge) zu 
gewähren. 

(2) Die Einsicht in die zur Urkundensammlung eingereichten Schriftstücke ist durch Ausdrucke 
dieser Urkunden zu gewähren. 

(2a) Auf Verlangen hat das Gericht kurze Mitteilungen über die in die Urkundensammlung 
aufgenommenen Urkunden mündlich zu erteilen; statt dessen kann eine dementsprechende Einsicht in die 
Urkundensammlung mit Hilfe geeigneter technischer Vorrichtungen gewährt werden. 

(3) Auszüge aus dem Firmenbuch sind von jedem in § 120 JN genannten Gerichtshof, nach Maßgabe 
der technischen Möglichkeiten auch von den Bezirksgerichten zu gewähren. 

(4) Gelöschte Eintragungen werden nur auf besonderen Antrag in den Auszug aufgenommen. 

(5) Auf Verlangen können auch die im § 13 Abs. 2 angeführten Daten aus dem zentralen 
Gewerberegister sowie die OeNB-Identnummer im Firmenbuchauszug wiedergegeben werden. 

Firmenbuchabfrage 

§ 34. (1) Nach Maßgabe der technischen und personellen Möglichkeiten ist jedermann zur 
Einzelabfrage aus dem Firmenbuch mittels automationsunterstützter Datenübermittlung befugt. 

(1a) Elektronische Auszüge aus der Datenbank des Firmenbuchs sind zu beglaubigen. Der 
Beglaubigungsvermerk besteht darin, dass mit der elektronischen Signatur der Justiz (§ 89c Abs. 3 GOG) 
bestätigt wird, dass die Urkunde mit den in der Firmenbuchdatenbank gespeicherten Daten 
übereinstimmt. 

(2) Firmenbuchabfragen, die sich auf sämtliche Eintragungen aller Firmenbuchgerichte oder 
zumindest eines Firmenbuchgerichtes beziehen (Sammelabfragen), können nach Maßgabe der 
technischen und personellen Möglichkeiten durch Übermittlung eines Sammelauszugs auf einem 
besonderen Datenträger erledigt werden. Die Sammelabfrage ist bei einem Firmenbuchgericht schriftlich 
einzubringen. Die Eintragungen, die der Sammelauszug enthalten soll, sind dabei durch Angabe eines 
Stichtages, wenn sich die Abfrage aber auf die während eines bestimmten Zeitraums (bestimmter 
Zeiträume) geänderten und neu hinzugekommenen Eintragungen bezieht, durch Angabe der Stichtage für 
Beginn und Ende des Zeitraums zu bezeichnen. 

Einsicht bei Notaren 

§ 35. Notare haben in ihrer Amtskanzlei die technischen Voraussetzungen für die 
Firmenbuchabfrage mittels automationsunterstützter Datenübermittlung zu schaffen und jedermann 
Einsicht in das Firmenbuch zu gewähren (§ 9 UGB). 

Anmeldung bei Rechtsanwälten und Notaren 

§ 35a. (1) Rechtsanwälte haben über die technischen Voraussetzungen für die elektronische 
Anbringung von Anmeldungen zur Eintragung in das Firmenbuch zu verfügen (§ 9 Abs. 1a RAO). 

(2) Notare haben in ihrer Amtskanzlei die technischen Voraussetzungen zur elektronischen 
Weiterleitung von Anmeldungen zur Eintragung in das Firmenbuch zu schaffen und sind gegenüber 
jedermann zur Entgegennahme schriftlicher Anmeldungen an Stelle des Gerichts und zur Weiterleitung 
der Anmeldungen verpflichtet. Der Bundesminister für Justiz hat nach Anhörung der Österreichischen 
Notariatskammer unter Bedachtnahme auf die technischen Möglichkeiten des Firmenbuchs und die 
technischen Möglichkeiten der notariellen Amtsstellen sowie die Erfordernisse einer geordneten 
Rechtspflege mit Verordnung den Zeitpunkt festzusetzen, bis zu dem die technischen Voraussetzungen 
für die Weiterleitung von Anmeldungen zur Eintragung in das Firmenbuch geschaffen werden müssen, 
sowie die näheren Umstände der Entgegennahme und Weiterleitung zu regeln. 

Elektronische Einbringung von Eingaben 

§ 35b. (1) Eingaben im Firmenbuchverfahren können im Sinn der §§ 89a ff GOG bei Gericht 
elektronisch eingebracht werden, sofern sie und allfällige Beilagen nach Umfang und Struktur dafür 
geeignet sind. 
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(2) Die nähere Vorgangsweise bei diesen elektronischen Anbringen, insbesondere die Sicherung der 
Identität der Einbringer und die Art und Weise, wie Beilagen vorzulegen sind, sowie die zulässigen 
elektronischen Formate sind in der Verordnung des Bundesministers für Justiz über den Elektronischen 
Rechtsverkehr (§ 89 Abs. 2 GOG) festzulegen. 

Auflagen 

§ 36. Für die Abfrage aus dem Firmenbuch können zur Sicherung des ordnungsgemäßen Betriebs 
Auflagen erteilt werden. 

4. ABSCHNITT 

Bestimmungen über die Löschung vermögensloser Gesellschaften 

Auflösung zufolge Nichteröffnung oder Aufhebung des Insolvenzverfahrens mangels 
kostendeckenden Vermögens 

§ 39. (1) Jede in das Firmenbuch einzutragende Gesellschaft ist außer den in anderen Gesetzen 
genannten Fällen mit der Rechtskraft des Beschlusses aufgelöst, durch den das Insolvenzverfahren 
mangels kostendeckenden Vermögens nicht eröffnet oder aufgehoben wird. 

(2) Die Auflösung ist von Amts wegen in das Firmenbuch einzutragen. 

Vermögenslosigkeit 

§ 40. (1) Eine Kapitalgesellschaft, die kein Vermögen besitzt, kann auf Antrag der nach dem Sitz der 
Gesellschaft zuständigen gesetzlichen Interessenvertretung oder der Steuerbehörde oder von Amts wegen 
gelöscht werden; mit der Löschung gilt die Gesellschaft als aufgelöst. Eine Abwicklung findet nicht statt. 
Sofern das Vorhandensein von Vermögen nicht offenkundig ist, gilt eine Kapitalgesellschaft bis zum 
Beweis des Gegenteils auch dann als vermögenslos, wenn sie trotz Aufforderung durch das Gericht die 
Jahresabschlüsse und gegebenenfalls die Lageberichte (§§ 277 ff UGB) von zwei aufeinanderfolgenden 
Geschäftsjahren nicht vollständig vorlegt. 

(2) Vor der Löschung sind die nach dem Sitz der Gesellschaft zuständige gesetzliche 
Interessenvertretung und die Steuerbehörde zu hören, sofern diese nicht ohnehin selbst Antragsteller 
waren. Äußern sich diese Stellen binnen vier Wochen nicht, so gilt ihre Zustimmung als gegeben. 

(3) Gerichte und Steuerbehörden haben einander die erbetenen für die Vollziehung dieses 
Bundesgesetzes erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

(4) Stellt sich nach der Löschung das Vorhandensein von Vermögen heraus, das der Verteilung 
unterliegt, so findet die Abwicklung statt. Die Abwickler sind auf Antrag eines Beteiligten vom Gericht 
zu ernennen. 

Zustellungen an Gesellschaften ohne gesetzlichen Vertreter 

§ 41. Hat eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung keine gesetzlichen Vertreter, so kann die 
Aufforderung gemäß § 40 Abs. 1 an die Gesellschafter durch einmonatige Aufnahme in die Ediktsdatei 
(im Sinn des § 25 Zustellgesetz) zugestellt werden. Diese Aufforderung ist durch die Hinweise zu 
ergänzen, dass bei Nichtvorlage der fehlenden Jahresabschlüsse innerhalb von vier Monaten nach dem 
ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung die Vermögenslosigkeit der Gesellschaft vermutet wird und 
dass alle weiteren Zustellungen im Löschungsverfahren an die zuletzt dem Gericht bekannte Anschrift der 
Gesellschafter erfolgen werden. Das Gericht hat die Gesellschafter an dieser Anschrift über Form und 
Inhalt dieser öffentlichen Bekanntmachung zu benachrichtigen. Ein Zustellanstand hinsichtlich dieser 
Benachrichtigung hindert das weitere Verfahren nicht. Der Löschungsbeschluss ist den Gesellschaftern an 
dieser Anschrift zuzustellen. Unabhängig von dieser Zustellung an die Gesellschafter gilt die Zustellung 
des Löschungsbeschlusses an die Gesellschaft und an die Gesellschafter vier Wochen nach Aufnahme in 
die Ediktsdatei (§ 10 Abs. 1 UGB) als bewirkt. 

Löschung von Genossenschaften 

§ 42. Die §§ 39 bis 41 finden auf Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften mit der Maßgabe 
Anwendung, daß bei Genossenschaften, die einem Revisionsverband angeschlossen sind, im Fall des § 40 
Abs. 1 und 2 der Revisionsverband an die Stelle der gesetzlichen Interessenvertretung tritt. 

In-Kraft-Treten 

§ 43. (1) §§ 5a, 6 Z 4a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 103/2006 treten am 
18. August 2006 in Kraft.“ 

(2) §§ 4, 12, 29, 33, 34, 35b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I. Nr. 103/2006 treten am 
1. Jänner 2007, § 24 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I. Nr. 103/2006 tritt am 1. Juli 2006 in 
Kraft. 
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(3) § 29 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 103/2006 ist auf Schriftstücke anzuwenden, 
die nach dem 31. Dezember 2006 eingereicht wurden. Urkunden, die bereits vor dem 31. Dezember 2006 
eingereicht und noch nicht in die Datenbank des Firmenbuchs aufgenommen wurden, sind in diese 
aufzunehmen, sobald einem Verlangen auf Offenlegung in elektronischer Form stattgegeben wird. Im 
übrigen ist die Urkundensammlung nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten als Teil der Datenbank 
des Firmenbuchs zu führen. 

(4) In die Teile der Urkundensammlung, die in Papierform geführt werden, ist in der Geschäftsstelle 
des Gerichts Einsicht zu gewähren. Auf Verlangen sind von nur in Papierform vorliegenden 
Schriftstücken Ablichtungen zu übermitteln. In diese Schriftstücke wird darüber hinaus auf Verlangen 
Einsicht in elektronischer Form gewährt, wenn sie Kapitalgesellschaften betreffen und nicht mehr als 
zehn Jahre vor dem Einlangen des Einsichtsverlangens eingereicht wurden. Die Einsicht in elektronischer 
Form ist dadurch zu gewähren, dass die gewünschte Urkunde in die Datenbank des Firmenbuchs 
aufgenommen und der Einsichtswerber hievon zum Zweck der Abfrage nach § 34 verständigt wird. Die 
Gebühren für die Aufnahme von Urkunden in die Datenbank des Firmenbuchs zum Zweck der Abfrage 
nach § 34 bestimmt der Bundesminister für Justiz hinsichtlich Höhe, Art und Zeitpunkt der Entrichtung 
ebenso wie die nähere Vorgehensweise bei der Aufnahme von Urkunden in die Datenbank durch 
Verordnung. Die Urkunden werden erst dann in die Datenbank des Firmenbuchs aufgenommen, wenn die 
Gebühr hiefür beigebracht wird. Die Verordnung kann bereits von dem der Kundmachung dieses 
Bundesgesetzes folgenden Tag an erlassen werden. 

(5) § 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 72/2007 tritt am der Kundmachung folgenden 
Tag, § 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 72/2007 tritt am 15. Dezember 2007 in Kraft. 

(6) § 3 Abs. 1 Z 14, die Überschrift vor § 39 und § 39 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 58/2010 treten mit 1. August 2010 in Kraft. § 3 Abs. 1 Z 14a tritt mit Ablauf des 31. Juli 
2010 außer Kraft. 

(7) Die §§ 22 Abs. 1 und 24 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. 111/2010, 
treten mit 1. Jänner 2011 in Kraft; § 24 ist auf Pflichtverstöße anzuwenden, die nach dem 1. Jänner 2011 
gesetzt werden. 

(8) § 3 Abs. 3, § 5 Z 4b und § 11 in der Fassung des Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetzes 2011, 
BGBl. I Nr. 53/2011, treten mit 1. August 2011 in Kraft. Die Anmeldung gemäß § 5 Z 4b ist bis zum 
31. Juli 2012 vorzunehmen. 

Artikel XXII 

Verweisungen 

(1) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen wird, sind 
diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

(2) Soweit in anderen Bundesgesetzen und Verordnungen auf Bestimmungen verwiesen ist, die 
durch dieses Bundesgesetz geändert oder aufgehoben werden, erhält die Verweisung ihren Inhalt aus den 
entsprechenden Bestimmungen dieses Bundesgesetzes. 

(3) Die Worte „Handelsregister“ und „Genossenschaftsregister“ werden in allen bundesgesetzlichen 
Regelungen durch das Wort „Firmenbuch“ ersetzt. Dasselbe gilt für Wortverbindungen, in denen diese 
Worte verwendet werden. Soweit in bundesgesetzlichen Regelungen auf die Abteilungen A oder B (des 
Handelsregisters) verwiesen wird, hat dieser Hinweis zu entfallen. 

Artikel XXIII 

Übergangsbestimmungen 

(1) Das Gericht hat den Beginn der Umstellung des Firmenbuchs auf ADV und den nach § 28 FBG 
angeordneten Umfang der Umstellung mit Edikt kundzumachen. 

(2) Ab diesem Zeitpunkt werden Neueintragungen nach §§ 3 ff. FBG ausschließlich in der 
Datenbank des Firmenbuchs (§ 29 FBG) vorgenommen, Folgeeintragungen nur dann, wenn der 
Rechtsträger nach § 2 FBG bereits zur Gänze in der Datenbank des Firmenbuchs eingetragen ist. 

(3) Das Edikt ist vor Beginn der Umstellung im “Amtsblatt zur Wiener Zeitung” zu verlautbaren. 

(4) Aus dem noch nicht auf ADV umgestellten Firmenbuch, den bisher bei den Gerichten geführten 
Handels- und Genossenschaftsregistern sowie den hiezu geführten Akten sind die aufrechten samt den 
nach §§ 3 ff. FBG zusätzlich vorzunehmenden Eintragungen - letztere nach Maßgabe der in den Akten 
vorhandenen Unterlagen - in die Datenbank des Firmenbuchs zu übertragen (Datenersterfassung). Bereits 
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gelöschte Eintragungen dürfen in die Datenbank des Firmenbuchs übertragen werden; der Umfang dieser 
Übertragung ist nach § 28 FBG zu bestimmen. 

(5) Sind die aufrechten Eintragungen eines Rechtsträgers nach § 2 FBG zur Gänze in die Datenbank 
des Firmenbuchs übertragen, so sind die Blätter im noch nicht auf ADV umgestellten Firmenbuch bzw. in 
den bisher bei den Gerichten geführten Handels- und Genossenschaftsregistern durch einen 
entsprechenden Vermerk abzuschließen. Die Einsicht in diese Register ist weiterhin jedermann gestattet. 

(6) Ab dem Zeitpunkt der vollständigen Übertragung eines Rechtsträgers (Abs. 5) sind 
Firmenbuchauszüge nur noch nach § 33 FBG auszufertigen. 

(7) Mit diesem Zeitpunkt ist weiters ein solcher Auszug (einschließlich der übertragenen gelöschten 
Eintragungen) dem Rechtsträger (§ 2 FBG) mit dem Beifügen zuzustellen, daß er binnen vier Wochen die 
Berichtigung von Erfassungsfehlern begehren kann. Die Berichtigung umfaßt auch die Aufnahme 
fehlender Eintragungen. 

(8) Ein solcher Auszug (Abs. 7) ist auch der zuständigen gesetzlichen Interessenvertretung und der 
zuständigen Gewerbebehörde zuzustellen, die sodann für den betreffenden Rechtsträger die Mitteilung 
nach § 13 Abs. 2 FBG zu machen hat. 

(9) Die Tatsache, daß die Berichtigungsfrist noch nicht abgelaufen ist, ist in der Datenbank des 
Firmenbuchs zu vermerken. 

(10) Das Bezirksgericht hat die Tatsache, daß die technischen Möglichkeiten nach § 33 Abs. 3 FBG 
gegeben sind, mit Edikt bekanntzumachen. 

(11) Die §§ 3 bis 11, 13 Abs. 2 und 29 bis 37 FBG, die §§ 9, 13, 13a des HGB in der Fassung des 
Art. II dieses Bundesgesetzes, die §§ 29 Abs. 2 Z 3, 33 Abs. 1 Z 3, 91, 233 Abs. 7, 240 Abs. 1 zweiter 
Satz, 249 des AktG in der Fassung des Art. III dieses Bundesgesetzes, die §§ 9 Abs. 2 Z 2, 3 und 4, 12 
und 30f GmbHG in der Fassung des Art. IV dieses Bundesgesetzes, die §§ 5b, 6, 24b des Gesetzes über 
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften in der Fassung des Art. V dieses Bundesgesetzes, Art. 6 Nr. 7 
Abs. 2 der Vierten Verordnung zur Einführung handelsrechtlicher Vorschriften im Lande Österreich in 
der Fassung des Art. VII dieses Bundesgesetzes, § 38 des VAG in der Fassung des Art. X dieses 
Bundesgesetzes, § 120 Abs. 2 und 3 der Jurisdiktionsnorm in der Fassung des Art. XII dieses 
Bundesgesetzes, § 55 des Gerichtsorganisationsgesetzes in der Fassung des Art. XIII dieses 
Bundesgesetzes sowie Art. XXII Abs. 3 dritter Satz sind auf einen Rechtsträger ab dem Zeitpunkt seiner 
vollständigen Übertragung (Abs. 5) anzuwenden. 

(12) § 14 HGB in der Fassung des Art. II Z 5 dieses Bundesgesetzes tritt mit 1. Jänner 1993 in Kraft, 
kann jedoch schon vor diesem Zeitpunkt vom Rechtsträger angewendet werden. 

(13) Die Liste nach § 26 Abs. 3 GmbHG ist letztmalig im Jänner 1991 vorzulegen. 

(14) Art. XX ist nur auf Amtshandlungen anzuwenden, bezüglich deren der Anspruch auf die 
Gebühr nach dem 1. Jänner 1991 begründet wird. 

(15) Eintragungen über Einzelunternehmer und eingetragene Personengesellschaften, die in der 
Datenbank des Firmenbuchs vorgenommen wurden, gelten als bekanntgemacht und müssen nicht 
veröffentlicht werden. 

(16) Der Bundesminister für Justiz hat nach Anhörung der Österreichischen Notariatskammer unter 
Bedachtnahme auf den Fortschritt der Umstellung des Firmenbuchs auf automationsunterstützte 
Datenverarbeitung und die technischen Möglichkeiten für die einzelnen Amtsstellen von Amts wegen mit 
Bescheid den Zeitpunkt festzusetzen, bis zu dem die technischen Voraussetzungen für die 
Firmenbuchabfrage in der Amtsstelle geschaffen werden müssen. 

Artikel XXIV 

Inkrafttreten, Aufhebung von Rechtsvorschriften, 

Vollziehungsklausel 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt, soweit Art. XXIII Abs. 11 bis 14 nichts anderes anordnet, mit 
1. Jänner 1991 in Kraft. 

(1a) § 24 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 142/2000 tritt mit 1. Jänner 2002 in 
Kraft. 

(1b) Art. I § 2 Z 12, Art. I § 5 Z 2, 4a und 6, Art. I § 5a, Art. I § 22 Abs. 2a, Art. I § 33 Abs. 5 und 
Art. I § 41 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 67/2004 treten am 8. Oktober 2004 in 
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Kraft. Die nach Art. I § 5 Z 2 geforderten Angaben sind mit der nächsten Anmeldung zum Firmenbuch 
nachzuholen. 

(1c) § 3 Z 4a und Z 14a, § 10 Abs. 4, § 16 Abs. 1, § 18, § 20 Abs. 1, § 21 Abs. 2 bis 5 und § 41 in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 161/2004 treten mit 1. Jänner 2005 in Kraft. 

(1d) § 2, § 3 Z 8 und 10, § 4, § 5 Z 3, § 6 Abs. 1 Z 7, § 9, § 14 Abs. 2, § 21 Abs. 3, § 22 Abs. 2 lit. a 
und lit. c, § 33 Abs. 1, § 35, § 40 Abs. 1 und § 41 FBG sowie Art XXIII Abs. 15 BGBl. Nr. 10/1991 in 
der Fassung des Handelsrechts-Änderungsgesetzes, BGBl. I Nr. 120/2005, treten mit 1. Jänner 2007 in 
Kraft; jedoch kann eine Europäische Genossenschaft (SCE) schon mit der Geltung der Verordnung 
Nr. 1435/2003 des Rates vom 22. Juli 2003 über das Statut der Europäischen Genossenschaft eingetragen 
werden. § 4 Z 4 und § 25 FBG treten mit Ablauf des 31. Dezember 2006 außer Kraft; jedoch ist § 4 Z 4 
auf Personengesellschaften, die vor diesem Zeitpunkt entstanden sind, weiter anzuwenden. 

(2) Mit Ablauf des 31. Dezember 1990 treten folgende bundesgesetzliche Rechtsvorschriften außer 
Kraft: 

 1. die Verordnung, RGBl. Nr. 71/1873, in betreff der Anlegung und Führung des 
Genossenschaftsregisters, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 91/1976; 

 2. die §§ 125a bis 130, 132 bis 146 und 148 Abs. 1 des Siebenten Abschnitts ”Handelssachen des 
Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, dRGBl. 1898 S 189; 

 3. die Verordnung des Justizministeriums im Einvernehmen mit dem Handelsministerium, 
betreffend die Bekanntmachung der Eintragungen in das Handelsregister, JMVBl. Nr. 40/1901; 

 4. die Verordnung des Justizministeriums im Einvernehmen mit dem Handelsministerium, 
betreffend die Änderung des Gebührentarifs für Einschaltungen amtlicher Kundmachungen in 
das Zentralblatt für die Eintragungen in das Handelsregister, JMVBl. Nr. 38/1902; 

 5. die Verordnung des Justizministeriums, wo mit Bestimmungen zur Durchführung des Gesetzes 
vom 6. März 1906, RGBl. Nr. 58, über Gesellschaften mit beschränkter Haftung erlassen werden, 
JMVBl. Nr. 12/1906; 

 6. die Verordnung des Justizministeriums im Einvernehmen mit dem Handelsministerium, 
betreffend die Ergänzung des Gebührentarifes für die Einschaltung amtlicher Bekanntmachungen 
in das Zentralblatt für die Eintragungen in das Handelsregister, JMVBl. Nr. 13/1906; 

 7. die Verordnung des Justizministeriums im Einvernehmen mit dem Handelsministerium über die 
Veröffentlichung von Beschlüssen der Konkurs- und Ausgleichsgerichte im „Zentralblatt für die 
Eintragungen in das Handelsregister”, JMVBl. Nr. 7/1915; 

 8. die Verordnung des Justizministeriums im Einvernehmen mit dem Handelsminister über die 
Erhöhung der Gebühren für die Einschaltung amtlicher Bekanntmachungen in das Zentralblatt 
für die Eintragungen in das Handelsregister, JMBl. Nr. 47/1917; 

 9. § 17 dritter Satz der Verordnung des Justizministers im Einvernehmen mit den beteiligten 
Ministern über den Konkurs, die Geltendmachung der Haftung und das Ausgleichsverfahren bei 
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, RGBl. Nr. 105/1918, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. Nr. 371/1982; 

 10. die Dienstanweisung des Staatsamtes für Justiz im Einvernehmen mit dem Staatsamte für Handel 
und Gewerbe, Industrie und Bauten, über eine Erhöhung des Gebührentarifes für die 
Einschaltung amtlicher Bekanntmachungen in das „Zentralblatt für die Eintragungen in das 
Handelsregister in Deutschösterreich”, JVBl. Nr. 22/1919, zuletzt geändert durch die 
Dienstanweisung JABl. Nr. 4/1934; 

 11. die Dienstanweisung des Bundesministers für Justiz über die Vereinfachung der Geschäfte des 
Handels- und Genossenschaftsregisters, JABl. Nr. 13/1922; 

 12. § 2 des Gesetzes über die Neubezeichnung von Blättern für öffentliche Bekanntmachungen, 
dRGBl. I 1933 S 371; 

 13. das Gesetz über die Einsicht in gerichtliche öffentliche Bücher und Register, dRGBl. I 1936 S 
853; 

 14. die Handelsregisterverfügung, RMinBlatt I 937 S 515 , DJ 1251; 

 15. Art. 6 Nr. 8 und 9, Art. 9, Art. 10 Nr. 1 bis 6, Art. 11 und 12 der Vierten Verordnung zur 
Einführung handelsrechtlicher Vorschriften im Lande Österreich, dRGBl. I 1938 S 1999, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 475/1990; 

 16. die Verordnung des Staatsamtes für Justiz über die Zuständigkeit zur Führung des 
Handelsregisters, BGBl. Nr. 21/1946. 
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(3) Die im Abs. 2 angeführten Rechtsvorschriften sind jedoch nach Maßgabe des Art. XXIII Abs. 11, 
soweit dies zur Führung des noch nicht auf ADV umgestellten Firmenbuchs erforderlich ist, auf 
Rechtsträger bis zum Zeitpunkt ihrer vollständigen Übertragung in die Datenbank (Art. XXIII Abs. 5) 
weiter anzuwenden. 

(4) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für Justiz betraut, hinsichtlich 
des Art. XX der Bundesminister für Justiz im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen, 
hinsichtlich des § 13 Abs. 2 FBG, des Art. XXI und des Art. XXIII Abs. 8, soweit diese Bestimmung sich 
an die Gewerbebehörden richtet, der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Justiz. 

Artikel VIII 

Hinweis auf Umsetzung 

(Anm.: Zu den §§ 3, 10, 16, 18, 20, 21 und 41, BGBl. Nr. 10/1991) 

§ 1. Durch dieses Bundesgesetz werden Art. 5 lit. b) und Art. 9 der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 
betreffend die Anwendung internationaler Rechnungslegungsstandards („IAS-Verordnung“), Abl. 
Nr. L 243 vom 11.9.2002 S.1, die Richtlinie 2003/51/EG zur Änderung der Richtlinien 78/660/EWG, 
83/349/EWG, 86/635/EWG und 91/674/EWG über den Jahresabschluss und den konsolidierten 
Abschluss von Gesellschaften bestimmter Rechtsformen, von Banken und anderen Finanzinstituten sowie 
von Versicherungsunternehmen („Modernisierungsrichtlinie“), ABl. Nr. L 178 S. 16 vom 17.7.2003, 
sowie die Richtlinie 2003/38/EG zur Änderung der Richtlinie 78/660/EWG über den Jahresabschluss von 
Gesellschaften bestimmter Rechtsformen hinsichtlich der in Euro ausgedrückten Beträge 
(„Schwellenwertrichtlinie“), ABl. Nr. L 120 S. 22 vom 15.5.2003, umgesetzt. 

Artikel 10 

Umsetzungshinweis 

(Anm.: Zu den §§ 3, 5 und 11, BGBl. Nr. 10/1991) 

Mit diesem Bundesgesetz wird die Richtlinie 2009/109/EG zur Änderung der Richtlinien 
77/91/EWG, 78/855/EWG und 82/891/EWG des Rates sowie der Richtlinie 2005/56/EG hinsichtlich der 
Berichts- und Dokumentationspflichten bei Verschmelzungen und Spaltungen, ABl. Nr. L 259 vom 
2.10.2009 S. 14, umgesetzt. 

Artikel II 

Inkrafttreten, Aufhebung des Amtslöschungsgesetzes, Vollziehungsklausel 

(Anm.: Zu § 41, BGBl. Nr. 10/1991) 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 1999 in Kraft. § 41 dritter und vierter Satz in der Fassung 
dieses Bundesgesetzes tritt jedoch erst mit 1. Jänner 2000 in Kraft; bis zu diesem Zeitpunkt ist die in 
dieser Bestimmung angeordnete öffentliche Bekanntmachung durch Anschlag an der Gerichtstafel und 
Veröffentlichung im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ zu bewirken. Die Zustellung gilt als bewirkt, wenn 
seit der zuletzt vorgenommenen Veröffentlichung zwei Wochen verstrichen sind. 

(2) Mit Ablauf des 30. Juni 1999 tritt das Gesetz über die Auflösung und Löschung von 
Gesellschaften und Genossenschaften vom 9. Oktober 1934, dRGBl. I 914, außer Kraft. 

(3) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist hinsichtlich des § 40 Abs. 1 erster Satz und des 
§ 40 Abs. 2 und 3 der Bundesminister für Justiz im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen, 
im übrigen der Bundesminister für Justiz betraut. 

Artikel III 

(Anm.: Zu § 13, BGBl. Nr. 10/1991) 

§ 13 Abs. 2 des Firmenbuchgesetzes in der Fassung des Art. II Z 1 dieses Bundesgesetzes ist erst 
nach Errichtung des zentralen Gewerberegisters anzuwenden. 

Artikel XXXI 

Justizverwaltungsmaßnahmen 

(Anm.: Zu § 15, BGBl. Nr. 10/1991) 
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Mit Rücksicht auf dieses Bundesgesetz dürfen bereits von dem seiner Kundmachung folgenden Tag 
an Verordnungen erlassen sowie sonstige organisatorische und personelle Maßnahmen getroffen werden. 
Die Verordnungen dürfen frühestens mit dem 1. Jänner 2005 in Wirksamkeit gesetzt werden. 

Artikel 96 

In-Kraft-Treten, Übergangsbestimmungen 

(Anm.: Zu § 24, BGBl. Nr. 10/1991) 

 1. Die Bestimmungen dieses Abschnitts treten - soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt ist - 
mit 1. Jänner 2002 in Kraft. 

 2. und 3. (Anm.: betrifft andere Rechtsvorschriften) 

 4. Die Art. 36 Z 2 (§ 258 Abs. 1 AktG), 39 (Ausbeutungsverordnung), 47 
(Eisenbahnbuchanlegungsgesetz), 50 (Firmenbuchgesetz), 51 (Fortpflanzungsmedizingesetz), 55 
(GmbH-Gesetz), 58 (HGB), 61 Z 4 und 5 (§§ 137 Abs. 1, 142 Kartellgesetz), 69 Z 7 (§ 186 
Notariatsordnung), 74 Z 3 und 4 (§§ 20, 21 Produktsicherheitsgesetz 1994), 75 Z 9 (§ 57 
Rechtsanwaltsordnung), 80 Z 2 (§ 41 Rohrleitungsgesetz), 81 (Scheckgesetz), 83 Z 2 (§ 11 
Abs. 2 Tiroler Grundbuchsanlegungsreichsgesetz), 83 Z 2 (§ 11 Abs. 2 Vorarlberger 
Grundbuchsanlegungsreichsgesetz) sowie 94 Z 4 bis 6 und 10 (§§ 199 Abs. 1, 200 Abs. 1, 220 
Abs. 1, 448a Abs. 1 ZPO) sind auf Handlungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2001 
gesetzt worden sind. 

 5. - 30. (Anm.: betrifft andere Rechtsvorschriften) 


